
 

Tennisclub Rot-Weiß Neubrandenburg e.V.  
Reibahnweg 36, 17034 Neubrandenburg 

 
 
 

Aufnahmeantrag 
 

Hiermit beantrage ich, 

 

Name, Vorname  

Geburtsdatum  

Straße  

PLZ / Wohnort  

Telefon  

E-Mail  

Tätigkeit  

 

die Aufnahme in den Tennisclub Rot-Weiß Neubrandenburg e.V. Mit der Unterschrift erkläre ich die Zustimmung zur Erhebung, 

Nutzung und Verarbeitung personenbezogener Daten während der Mitgliedschaft gemäß der Datenschutzordnung des Tennisclubs 
Rot-Weiß Neubrandenburg e.V., welche auf der Webpräsenz einzusehen ist.  

 
 
 

---------------------------------------------------------------- 
Ort, Datum, Unterschrift 

 
 
 
 

---------------------------------------------------------------- 
(bei Minderjährigen – Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters) 

 
 

 

SEPA-Lastschriftmandat 
(wiederkehrende Zahlungen) 

 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE70ZZZ00000555101 

Ich ermächtige den Tennisverein Rot-Weiß Neubrandenburg e.V., die von mir zu entrichtenden Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Tennisverein Rot-Weiß Neubrandenburg e.V. 

auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 
Kreditinstitut:   ………………………………………… 

 
Konto-Inhaber: ………………………………………… 

 

BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

IBAN: D E _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ 

 

Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während der Mitgliedschaft gespeichert. 

 
 

………………………………………… , den …………………….. 

 
 

…………………………………………………………………………………. 

(Ort) (Datum) Unterschrift (bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten) 
(Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten zwingend erforderlich. Mit der Unterschrift erklärt/en sich 
der/die Erziehungsberechtigte/n bereit, die Beitragszahlung bis zu Volljährigkeit des Kindes zu übernehmen.)



Bankverbindung: Sparkasse Neubrandenburg-Demmin I IBAN: DE71 1505 0200 3010 4367 25 I BIC: NOLADE21NBS 

Beitragsordnung des Tennisclubs Rot-Weiß Neubrandenburg e. V. 

§ 1 Jährliche Mitgliedsbeiträge 

1. Erwachsene / Einzel  235,00 Euro 

2. Kinder und Jugendliche / Einzel 

a) bis 10 Jahre    60,00 Euro 

b) 10 – 14 Jahre 110,00 Euro 

c) 14 - 18 Jahre  120,00 Euro 

3. Sonderfälle 

a) Ehepaare / Lebensgemeinschaften  435,00 Euro 

b) volljährige Schüler / Studierende / Auszubildende / Arbeitssuchende* 160,00 Euro 

c) Rentner*  205,00 Euro  

d) passive Mitglieder    75,00 Euro  

*Der Sonderfall 3b) ist vom Mitglied jährlich mittels Ausweis / Bescheinigung o.Ä. nachzuweisen. 

*Der Sonderfall 3c) ist mittels Ausweis o.Ä. nachzuweisen. 

 

§ 2 Weitere Festlegungen  

1. Sind bereits drei Kinder einer Familie Clubmitglieder, werden ab dem vierten Kind keine Gebühren und Beiträge erhoben. 

2. Der Beitrag ist grundsätzlich als Jahresbeitrag zu entrichten. Er wird vom Tennisclub ab 15. März jeden Jahres auf das 

Vereinskonto mittels Lastschriftverfahren eingezogen. Auf Antrag kann in Ausnahmefällen der Beitrag in zwei Raten (am 15. 

März und am 15. September des Jahres) eingezogen werden. 

 

§ 3 Arbeitseinsätze auf der Tennisanlage des TC Rot-Weiß Neubrandenburg e.  V. 

1. Jedes Vereinsmitglied ab dem vollendeten 14. Lebensjahr bis zum vollendeten 18. Lebensjahr hat jährlich 2 Stunden, ab 

dem vollendeten 18. Lebensjahr jährlich 6 Stunden zur Pflege der Plätze und der Außenanlagen sowie zur Instandhaltung des 

Tennishauses zu leisten. Ersatzweise werden nicht geleistete Arbeitsstunden mit 7,50 Euro pro Stunde durch Zahlung an den 

Verein abgegolten. 

2. Die Leistung gilt als erbracht, wenn das für die Einsätze verantwortliche Vereinsmitglied die Leistung bestätigt hat, 

beziehungsweise die Ersatzzahlung auf dem Vereinskonto eingegangen ist. 

 

§ 4 Kündigung 

Der Austritt zum Ende des laufenden Kalenderjahres, somit zum 31. Dezember, muss gegenüber dem Vorstand bis 

einschließlich 30. September des laufenden Kalenderjahres schriftlich erklärt werden. 

 

§ 5 Aufnahmegebühren 

Aufnahmegebühren werden grundsätzlich nicht erhoben.  

 

§ 5 Inkrafttreten 

Die Beitragsordnung tritt durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom 01. März 2024 ab dem 01. März 2024 in Kraft. 

 


